Ergebnisniederschrift der 23. Dienstbesprechung der staatlichen Schulberater am 12. Juli 1985 im Staatsministerium für Unterricht und Kultus - KMS Nr. II/9-8/85 323 v. 14. August 1985

Zu TOP 2:

‑
Mit dem Schreiben vom 26. August 1981 Nr. 11/9‑8/17 522 Über die Aufgaben des Beratungslehrers beim Staatlichen Schulamt und mit der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1983 (KMBl I 1984 S. 57) ist eine Grundlage für die Zusammen​arbeit der Schulaufsichtsbehörden im Bereich der Volks​schulen mit den staatlichen Schulberatern gegeben. Er​fahrungen zur Gestaltung dieser Zusammenarbeit müssen insbesondere auch von seiten der Regierungen dem Staats​ministerium mitgeteilt werden.

Die staatlichen Schulberater werden um Vorschläge für eine Fortschreibung des Schreiben vom 26. August 1981 gebeten. Daraufhin soll den Regierungen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

Ferner wird festgestellt, daß lt. Ziffer 4 der Bekannt​machung vom 16. Dezember 1983 Fortbildungsmaßnahmen der Staatlichen Schulämter zur Schulberatung mit den staatlichen Schulberatern einvernehmlich zu regeln sind.

‑
Bei der Durchführung freiwilliger Arbeitsgemeinschaften zur Schulberatung auf Kreisebene soll nach Auffassung des Staatsministeriums unnötige Reglementierung vermieden werden. Als Grundlage für die Durchführung solcher Arbeitsgemeinschaften, die Beratungslehrern aller Schul​arten offenstehen sollen, ist das im Abdruck beiliegende Schreiben vom 26. Oktober 1984 Nr. 11/9‑8/127 448 an den staatlichen Schulberater in Unterfranken geeignet. Da es sich bei diesen Arbeitsgemeinschaften um dienstliche Veranstaltungen handelt, besteht für sie Dienstunfall​schutz.

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM

   FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Nr. 11/9 ‑ 8/127 448

Orn Antwortschreiben bitte angeben)

An den 

staatlichen Schulberater 

in Unterfranken 

Am Pleidenturm 16

8700 Würzburg

Beratungslehrer;

hier: Arbeitskreissitzungen zur Fortbildung Zum Bericht vom 19. September 1984

Für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen des staatlichen Schulberaters gelten insbesondere die Nrn. 4 und 5 der KMBek vom 31. März 1978 (KMB1 I S. 97), geändert durch KMBek vom 16. Dezember 1983 (KMBl I 1984 S. 57).

Das Staatsministerium ist damit einverstanden, daß neben den Fortbildungsveranstaltungen, an denen in gleicher weise alle Beratungslehrer teilnehmen sollen, vom staatlichen Schulberater zu Arbeitskreisen eingeladen wird, in denen sich interessierte Beratungslehrer auf freiwilliger Basis treffen und deren Sitzungen an zentralen orten abgehalten werden. Die Sitzungen dienen gleichfalls der Fortbildung der Teilnehmer und finden ausschließlich in der unterrichts​freien Zeit statt: staatliche Haushaltsmittel stehen zur Er​stattung der Reisekosten der Teilnehmer nicht zur Verfügung. Die Leitung der Sitzungen übernimmt in der Regel der staat​liche Schulberater oder ein Mitarbeiter der staatlichen Schul​beratungsstelle; in den jährlichen Tätigkeitsbericht des staatlichen Schulberaters werden Aussagen über die Zahl, Themen und wesentlichen Ergebnisse der Arbeitskreissitzun​gen aufgenommen.

I. A. 

gez. Dr. Kitzinger 

Ministerialdirigent
Anlage zum KMS vom 14. August 1985 Nr. 11/9 ‑ 8/ 85 323

Schulberatung auf Kreisebene

Die Beratungslehrer aller Schularten werden in jährlichen Dienstbe​sprechungen vom staatlichen Schulberater über die aktuellen Aufgaben der Schulberatung und neuere Entwicklungen im Bildungswesen infor​miert.

Auf der Ebene eines Landkreises bzw. einer kreisfreien Stadt (Kreis​

ebene) betreut darüber hinaus der Beratungslehrer beim Schulamt die

Beratungslehrer an den Volksschulen.

Bei der wachsenden Bedeutung schulartübergreifender Beratung muß die

Kooperation zwischen den Beratungslehrern der verschiedenen Schulen

und Schularten eines Kreises vertieft werden.

Zu diesem Zweck richten die staatlichen Schulberater in Abstimmung

mit den Beteiligten Arbeitsgemeinschaften "Schulberatung" auf Kreis​ebene versuchsweise ein. 


Mitglieder sind

‑ 
je ein Beratungslehrer der im Kreis vertretenen Schularten


(darunter der Beratungslehrer beim Schulamt),

‑
die im Kreis eingesetzten bzw. zuständigen regionalen Schul​


psychologen.

An der Arbeitsgemeinschaft können weitere interessierte Beratungs​lehrer des Kreises und Mitglieder der staatlichen Schulberatungs​stelle teilnehmen.

Ferner können Gäste z.B. aus der Erziehungsberatungsstelle, aus anderen Beratungsdiensten, Einrichtungen der Jugendhilfe und des Gesundheitsdienstes eingeladen werden.

Den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft führt für zwei Jahre ein von den Mitgliedern aus ihrer Mitte gewählter Beratungslehrer. Zwischen den Schularten soll ein regelmäßiger Wechsel im Vorsitz erfolgen.

Die Arbeitsgemeinschaft tritt nach Bedarf, mindestens jedoch zwei​mal im Jahr auf Einladung des Vorsitzenden zusammen.

Schwerpunkte der Tätigkeit sind

- Informationsaustausch über beratungsrelevante Neuerungen und Be​sonderheiten der einzelnen Schulen und Einrichtungen im Einzugs​bereich, 

‑ Öffentlichkeitsarbeit und Verbesserung der Elterninformation, 

‑ Abklärung schwieriger Beratungsfragen zwischen den einzelnen Schulen, 

‑ Förderung der Zusammenarbeit mit den außerschulischen Bera​tungsdiensten, 

‑ Anregungen für Fortbildungsveranstaltungen auf Kreisebene (z.B. Schülerbeurteilung, Durchlässigkeit, Berufswahlvorbereitung, Fallbesprechung), 

‑ Erarbeitung von Vorschlägen für die Dienstbesprechungen und Fortbildungsveranstaltungen des staatlichen Schulberaters.

Die Arbeitsgemeinschaft sorgt in geeigneter Weise für die Weitergabe der für die anderen Beratungslehrer bedeutsamen Arbeitsergebnisse; ferner informiert sie den staatlichen Schulberater.

Rundschreiben Nr. 1-1996/97 der Schulberatung für die Oberpfalz:

1. Erprobung neuer Organisationsformen in der Schulberatung

Die Veränderungen in der Struktur der Schulberatung, wie sie nun schon mehrfach in Dienstbesprechungen und Rundschreiben angesprochen wurden und auch im Geleitwort zu diesem Rundschreiben genannt sind, legen nahe, auch die Organisations- und Arbeitsformen innerhalb des durch die dienstlichen Vorgaben Möglichen an die neue Situation anzupassen. Die Schulberatungsstelle für die Oberpfalz versucht die Organisation vor allem auf drei Gebieten weiterzuentwickeln:

- Stärkere Beteiligung von Vertretern der Kreise bei der Planung von Fortbildung und Dienstbesprechungen,

- Verstärkte Zusammenarbeit der Beratungslehrer bei den Schulämtern und anderer Beratungslehrer mit der zentralen Schulberatungsstelle,

- Bessere Koordinierung von Veranstaltungen zur Schulberatung (Arbeitsge​mein​​​schaf​ten) in den Kreisen.   

Schulberatung in den Landkreisen
Die Konzeption der Schulberatung in Bayern sieht den Ausbau dieses Dienstes auf den drei Ebenen Schule, Landkreis bzw. Stadt, Regierungsbezirk vor. Eine enge Zusammenarbeit der Funktionsträger auf allen drei Ebenen soll die größtmögliche Schülernähe der Berater ebenso gewährleisten wie die fachliche Qualität der Beratung sichern. Zur Wahrnehmung der Aufgaben einer Koordinierungsstelle für die Schulberatung wurde in den Städten und den Landkreisen - maßgebend war der Aufsichtsbezirk je eines Staatlichen Schulamts sein - jeweils ein Arbeitsstab gebildet. Der Arbeitsstab ist nichts anderes als die etwas festere Organisation der kleinen Arbeitsgemeinschaften, wie ich sie bei den Dienstbesprechungen im Schuljahr 1991/92 am Beispiel des Landkreises Dachau/Obb. vorgestellt habe. Einem Arbeitsstab gehören an 

a) je ein Beratungslehrer aus der Volksschule und der Förderschule, darunter der Beratungs​leh​rer beim Schulamt,

b) ein Beratungslehrer aus einer beruflichen Schule,

c) je ein Beratungslehrer aus Gymnasium und Realschule.       

Die Mitglieder des Arbeitsstabes werden von der zentralen Schulberatungsstelle eingeladen und sollten, soweit Beratungslehrer, die Erweiterungsprüfung erfolgreich abgelegt haben. Die aktuelle Liste liegt diesem Rundschreiben bei. 

Aufgaben:         

Genereller Auftrag des Arbeitsstabes ist die Sicherstellung der Schulberatung im Zuständigkeitsbereich nach Maßgabe durch das Staatsministerium und die zentralen Schulberatungsstellen. Im Wesentlichen sind dies die Aufgaben, wie sie für die Beratungslehrer bei den Staatlichen Schulämtern im Jahre 1981 formuliert wurden, jetzt aber mit dem Unterschied, dass die Arbeitsstäbe nicht mehr nur für den Volksschulbereich alleine zuständig sind. Im Einzelnen werden die Aufgaben beschrieben wie folgt: 

a) Sicherstellung der schulartübergreifenden Information und Beratung der Bevölkerung, 

b) Koordinierung und Verbesserung der Elterninformation,  

c) Sicherstellung der Zusammenarbeit der Beratungslehrer und der Schulpsychologen der verschiedenen Schularten, 

d) Systematische Sammlung beratungsrelevanter Beobachtungen und deren Weitergabe an die zentrale Schulberatungsstelle und die Beratungslehrer,  

e) Sicherung des Informationsflusses von der zentralen Schulberatungsstelle zu den Be​​ratungslehrern und von den Schulen zur Schulberatungsstelle,  

f) Koordinierte Ergänzung der zentralen Fortbildung durch regionale Veranstaltungen,  

g) Vorbereitung von Dienstbesprechungen,  

h) Förderung der Zusammenarbeit der regionalen Beratungsdienste mit der Schulberatung,  

i) Mitwirkung bei der Koordinierung der Maßnahmen der Berufsberatung und der Studienberatung an den Schulen,  

j) Zusammenarbeit mit einschlägigen Arbeitskreisen wie "Schule und Wirtschaft".

Die Aufgaben des Beratungslehrers beim Schulamt bleiben unverändert bestehen.

Arbeitsweise:  

Der Arbeitsstab "Schulberatung" tritt auf Einladung durch die zentrale Schulberatungsstelle mindestens einmal im Schuljahr zusammen, um anstehende Fragen zu beraten. Die Niederschriften über die Sitzungen werden der Schulberatungsstelle übermittelt. Vorsitz und Schriftführung wechseln jeweils zu Beginn eines Schuljahres.  Jährlich einmal findet eine Dienstbesprechung der Arbeitsstäbe mit der Schulberatungsstelle zum gegenseitigen Informationsaustausch, zur Planung und Koordinierung statt. Konkrete Maßnahmen zur Information der Schüler und Eltern sowie zur fachlichen Betreuung der Beratungslehrer  werden in Abstimmung mit der zentralen Schulberatungsstelle geplant und durchgeführt. Bei Maßnahmen, welche die Schulaufsicht berühren (z. B. Veranstaltungen, für die den Teilnehmern Unterrichts- oder Dienstbefreiung gewährt werden muss), ist der Arbeitsstab für die Unterrichtung der zuständigen Stellen und ggf. die Abstimmung mit ihnen verantwortlich. Auf den konstituierenden Sitzungen der Arbeitsstäbe im Juli wurden bereits die Dienstbesprechungen für das Schuljahr 1996/97 vorbesprochen. Außerdem wurden erste Vorschläge für die Abhaltung von Arbeitsgemeinschaften nach dem KMS vom 26.10.1984 (liegt in Abdruck bei) gemacht.  Ziel der zu erprobenden Maßnahmen ist einerseits die stärkere regionale Differenzierung der dienstlichen Veranstaltungen, andererseits die Sicherung der schulartübergreifenden Zusammensetzung der Teilnehmerschaft bei Fortbildungen, Arbeitsgemeinschaften und Dienstbesprechungen. Gerade das letzte Jahr hat gezeigt, wie notwendig es für die korrekte Beratung des einzelnen Schülers ist, dass immer das gesamte Bildungssystem in den Blick genommen wird und die Durchlässigkeit des Schulsystems im Land nicht durch gegenseitige Abschottung von Schularten vor Ort in Frage gestellt wird.  Ich kann nicht sagen, ob diese Form der Organisation der Schulberatung auch durch die in Arbeit befindliche neue Bekanntmachung zur Schulberatung gedeckt werden wird - es kann sein, dass wir eines Tages wieder umstrukturieren müssen. Die ersten Erfahrungen sind jedoch durchaus ermutigend.   

MÜNCHEN, den 26. Oktober 1984


Salvatorstraße 2 


Durchwahl 2186/ .... 344








